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Externe Ausgleichsfläche "Nördlich 
der Trierer Straße" und die ent-
sprechende Textfestsetzung entfallen

Geltungsbereich des Bebauungsplans
"Im Weissfeld" i. d. Beschlussfassung 
vom 17.12.2003

Ausgleichsfläche des Bebauungsplans
"Im Weissfeld" (entfällt)

Ausgleichsfläche des Bebauungsplans
"Im Weissfeld" (neu)

BESCHLOSSEN

Die Begründung wurde gebilligt.

als Satzung beschlossen.

i.V.m. § 88 Landesbauordnung in den Bebauungs-

Die  örtlichen  Bauvorschriften über die Gestaltung
baulicher Anlagen wurden  gem. § 9 Abs.4 BauGB
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Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan Die Darstellung der Grenzen und die Bezeichnung

schaftskatasters  überein.  Die  Planungsunterlage
der Flurstücke stimmt mit dem Nachweis des Liegen-

entspricht  den  Anforderungen  des  § 1  der Plan-

AUSFERTIGUNG
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichneri-

des  gesetzlich  vorgeschriebenen  Verfahrens  zur

schen  Inhalts dieses  Bebauungsplanes  mit   dem

Änderung des Bebauungsplanes werden bekundet.

In der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

§44 Abs. 3 und 4 BauGB hingewiesen worden.

ist ebenfalls hingewiesen worden.

ist  gemäß § 44 Abs. 5 BauGB  auf  mögliche  Ent-
schädigungsansprüche  und deren Erlöschen nach

Auf  die  möglichen  Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1
BauGB sowie  des § 24 Abs. 6  Gemeindeordnung

Willen  des  Gemeinderates  sowie  die  Einhaltungzeichenverordnung (Stand: September 2014)

- Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung
  vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).
- Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekan-
  ntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).
- Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990
  (BGBl. 1991 I S. 58).
- Es gilt die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO RLP)
  vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365) in der Fassung vom
  15.06.2015 (GVBl. S. 77).

Hinsichtlich der vorgenannten gesetzlichen Grundlagen gilt jeweils
die bei Erlass dieser Satzung geltende Fassung. Innerhalb des
Plangebietes bestehende Rechtssetzungen aufgrund des Bundes-
baugesetzes oder des Baugesetzbuches treten mit der Rechts-
verbindlichkeit dieses Planes außer Kraft.

Quellen der Normen, Richtlinien und Regelwerke
DIN-Vorschriften und sonstige private Regelwerke, auf die in den
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes verwiesen wird,
sind jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung
anzuwenden und werden bei der Verbandsgemeineverwaltung
Saarburg-Kell, Schlossberg 6, 54439 Saarburg, während der 
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Der Gemeinderat  hat  die im  Zuge der öffentlichen
Auslegung  eingereichten  Stellungnahmen der  Be-
hörden  und  sonstigen  Träger öffentlicher Belange
sowie  die   vorgebrachten   Anregungen   aus   der
Öffentlichkeit   in  seiner   Sitzung   am  24.06.2019
geprüft, die  erforderliche  Abwägung  durchgeführt 
und das Abwägungsergebnis gebilligt.
Es wurde mitgeteilt.

Der Gemeinderat hat am 24.06.2019 die 1. Änder-
ung des Bebauungsplans  gem.  §10  BauGB als 
Satzung

Der  Satzungsbeschluss vom 20.06.2019 der Bebau-
ungsplanänderung  sowie   die Stelle,  bei  der  der 
Plan  während  der  Dauer   der Dienststunden  von  
jedermann  eingesehen werden kann und  über den  
Inhalt  Auskunft  zu erhalten ist, wurde am ................
gem. § 10 Abs.3 BauGB  ortsüblich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung erlangte der Bebauungs-
plan (1. Änderung) Rechtsverbindlichkeit.

Der Gemeinderat hat am 07.03.2019 gem. § 2 Abs. 
1  BauGB die  1. Änderung  des Bebauungsplanes 
beschlossen.
Der  Beschluss  wurde  am  20.03.2019  gem.  §  2 
Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Dieser Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich
der   Textfestsetzungen   hat   mit  der   Begründung
gem.  § 13   Abs. 2   BauGB  auf   die  Dauer  eines
Monats in der Zeit  vom 28.03.2019  bis 30.04.2019
zu  jedermanns Einsicht  öffentlich  ausgelegen. Ort
und  Dauer  der  Auslegung wurden am 20.03.2019
mit  dem  Hinweis  ortsüblich  bekanntgemacht, dass
Anregungen   während   der  Auslegungsfrist  vorge-
bracht werden können. Die in Betracht  kommenden
Behörden   und   sonstigen  Träger  öffentlicher  Be-
lange, die von der Planung berührt  werden, wurden
über  die  öffentliche Auslegung  unterrichtet.  Ihnen
wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den Vorschriften des 
BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
Neugefasst durch Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und der 
BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I, 
S. 132) Neugefasst durch Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 

Hinweis:  
Die textlichen Festsetzungen des hier vorliegenden Teil B gelten nur für den Ersatz der 
im Rahmen der 1. Änderung entfallenden Ausgleichsmaßnahme „Nördlich der Trierer 
Straße“ und ersetzen die textliche Festsetzung 14.14. zur Fläche mit der Kennzeichnung 
10. Die übrigen zeichnerisch en und Textlichen Festsetzungen bleiben von dieser 1. 
Änderung unberührt. 

 

14. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB) 

Festsetzung 14.14 alt (entfällt) 

Auf den mit 10 gekennzeichneten öffentlichen Grünflächen ist eine Wieseneinsaat mit einer 
Wiesenkräutermisch ung durchzuführen. Auf den Flächen sind zusammen 100 hochstämmige 
Obstbäume, Abstand 10 innerhalb der Reihe und zwisch en den Reihen, zu pflanzen. Die 
Fläche ist jährlich mindestens einmal und höchstens zweimal zu mähen. In den 
Randbereichen zu Gehölzen sollen sich auf 5 m breiten Streifen Saumstrukturen entwickeln. 
Diese Streifen sind alle drei bis fünf Jahre zu mähen oder zu mulchen. 

Festsetzung 14.14 neu 

A1 - Einsaat von blütenreichen Extensivgrünland  

Auf dem Flurstück 71, Flur 2, in der Gemarkung Söst ist ein blütenreiches Extensivgrünland 
zu entwickeln. Der Boden muss vor der Aussaat gepflügt oder gefräst werden. Ansch ließend 
muss mit der Egge eine feinkrümelige Bodenstruktur hergestellt werden auf der die 
Saatmisch ung „UG9 – Grundmisch ung FLL RSM Regio: Frisch wiese für Standorte ohne 
extreme Ausprägung“ ausgebracht wird. Nach der Anlage der neuen Wiese ist diese 1x bis 
max. 2x pro Jahr ab de. 15.06. eines jeden Jahres zu mähen. Der Einsatz von Dünger oder 
Pflanzensch utzmittel ist nicht zulässig.  
 
Die Umsetzung der Maßnahme muss spätestens im Frühjahr 2020 erfolgen. 
 
A2 - Anpflanzung einer Streuobstwiese 

Auf dem Flurstück 71, Flur 2, in der Gemarkung Söst sind auf insgesamt 5.956 m² mindestens 
21 hochstämmige regionaltypisch e Obstgehölze (mind. 18-20 cm StU, 3xv) zu pflanzen. Die 
Bäume müsse n nach der Pflanzung eine Stammhöhe von mind. 1,60 m aufweisen. Die 
Pflanzung von regionalen Wildobstsorten oder Walnuss können alternativ gepflanzt werden. 
Der Anteil eines Obstart darf 85 % der gesamten Baumzahl nicht übersteigen. Der Apfelanteil 
muss mind. 5 % betragen. Es ist auf einen geeigneten Pflanzabstand von 15 m und einer 
gleichmäßigen Flächenverteilung zu achten, so dass die Bäume durch späteren 
Konkurrenzdruck nicht beeinträchtigt werden. 

Die Baumsch eiben sind während der ersten 5 Jahren offen zu halten (frei von Bewuchs). 
Jungbäume sind bei der Pflanzung mittels geeigneter Maßnahmen (z.B. Drahthosen) gegen 
Wildverbiss zu schützen. Bei Abgang sind die Gehölze in gleichwertigem Zustand zu ersetzen.  
Erlaubt ist eine organisch e Düngung im Baumsch eibenbereich mit Einarbeitung (Bsp: 
Kompost, Hornspäne, etc.). Düngung im März. Pflanzensch utzmittel sind nicht zulässig. 
 
Die Umsetzung der Maßnahme muss spätestens im Frühjahr 2020 erfolgen. 

A3 - Entwicklung eines Saumstreifens 

Auf dem Flurstück 142, Flur 21, in der Gemarkung Wincheringen ist die Einsaat von 
mesophytisch en Saumbeständen des Typs „UG9 – Feldrain und Saum: Frisch wiese für 
Standorte ohne extreme Ausprägung“ vorzunehmen. Der Boden muss vor der Aussa at 
gepflügt oder gefräst werden. Ansch ließend muss mit der Egge eine feinkrümelige 
Bodenstruktur hergestellt werden auf der die Saatmisch ung aufgebracht wird. Alle drei bis fünf 
Jahre ist eine Mahd oder Mulchen zulässig. Auf mechanisch e Beeinträchtigungen, wie 
Befahren oder Nutzung als Lagerfläche, ist zu verzichten. 

Die Umsetzung der Maßnahme muss spätestens im Frühjahr 2020 erfolgen. 
 
A4 – Anlage eines Gebüschs mittlerer Standorte 

Auf den Flurstücken 40 und 41, Flur 1, in der Gemarkung Wincheringen ist auf einer Rebfläche 
die Anlage eines Gebüsches mittlerer Standorte  vorzusehen.  

Die anzupflanzenden Gehölzarten sollen sich in Sorte und Dichte an bereits bestehende 
Hecken und Sträucher im direkten Umfeld orientieren (Mengenverhältnisse ). Das Gebüsch  soll 
sich bei der Pflanzung aus 8 Straucharten und 1 bis 2 Baumarten zusammensetzen. Generell 
sind heimisch e und standortgerechte Arten zu verwenden, die zeitlich möglichst gut verteilte 
Blühaspekte sowie ein entsprechendes Früchteangebot im Herbst und Winter aufweisen. Es 
ist darauf zu achten, dass sich der gewollte Gebüsch streifen nicht in landwirtsch aftlich 
genutzte Nachbarparzellen erstreckt (Rückschnitt im Winterhalbjahr). 

Die Umsetzung der Maßnahme muss spätestens im Frühjahr 2020 erfolgen. 
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Planzeichenerklärung
Grünflächen (§9 Abs.1 Nr.15 BauGB)

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,zur Pflege und 

z.B.

Sonstige Planzeichen

Öffentliche Grünfläche

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Kompensationsmaßnahme gemäß textlichen Festsetzungen

Ausgangsbebauungsplan "Im Weissfeld" i. d. F. der Bekanntmachung vom 17.12.2003

Externe Ausgleichsfläche 1 "Am Trieschberg" Externe Ausgleichsfläche 2 "Nördlich der Trierer Straße"

Teil A: Planzeichnung

Satzungsausfertigung

24.06.2019

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§9 Abs.1 Nr. 20, 25 
BauGB)

A1

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

(bleibt bestehen) (entfällt künftig, wird ersetzt durch Ausgleichsflächen neu)

Externe Ausgleichsflächen 2 neu
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